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Gerechtigkeit, Transparenz, Ergiebigkeit und internationale Konkurrenzfähigkeit. Von der Modernisierung unseres Steuersystems.

Wir wollen unser Steuersystem weiter modernisieren. Es muss gerechter und transparenter werden, die für die staatlichen Aufgaben erforderlichen Mittel auch tatsächlich einbringen, und es muss so ausgestaltet sein, dass es Investitionen in Arbeit befördert. 

Die folgenden Thesen beschreiben, was zu tun wäre, um diese Ziele zu erreichen. Wir stellen sie in Fraktion und Partei zur Diskussion.
1.
Wir haben die Einkommensteuer massiv und sozial ausgewogen um 11 Prozentpunkte über den gesamten Tarifverlauf gesenkt. Jetzt geht es vor allem um weitere Strukturverbesserungen im Steuersystem. Wir wollen eine durchgreifende Vereinfachung der Einkommensbesteuerung im bisherigen Steuersystem erreichen und damit die Steuerbelastung gerechter verteilen.  Weitere Steuersenkungen halten wir nicht für vertretbar. Unsere Einkommenssteuerreform wird daher aufkommensneutral sein bzw. zum Beispiel durch den Kampf gegen Steuerbetrug mehr Einnahmen bewirken.
2.

Die bisher sieben Einkunftsarten werden auf maximal vier Einkunftsarten reduziert. Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit können zusammengefasst werden.

3.

Wir wollen für Werbungskosten und Betriebsausgaben eine ausreichend hohe und für alle Einkunftsarten einheitliche Pauschale von 2.000 Euro pro Jahr einführen. Sinnvolle Steuervereinfachungen, wie die Steuerfreiheit der Trinkgelder bleiben erhalten.

4.

Wir wollen Sparen und private und betriebliche Altersvorsorge einfach und in ausreichender Höhe steuerlich fördern. Wir schlagen ein steuerlich gefördertes individuelles Altersvorsorgekonto vor: Einzahlungen darauf sind bis zu 3.000 Euro pro Jahr steuerfrei.

5.

Die Steuergesetze sollen für die Bürger klar und verständlich formuliert sein. Wir wollen ein unabhängiges Sachverständigen-Gremium schaffen, das die Steuergesetze regelmäßig darauf prüft und deren Praxistauglichkeit testet.

6.

Die Erhebung der Steuern soll deutlich vereinfacht werden. Soweit möglich sollen Quellensteuern die wesentliche Steuerpflicht bereits erfüllen. Für die Erfüllung einer darüber hinaus gehenden Steuerpflicht wollen wir den Formulardschungel lichten. Für die häufig vorkommenden, einfachen Steuererklärungen soll eine Seite ausreichen.

7.
Wir wollen mehr Effizienz in der Steuerverwaltung. Als Sofortmaßnahme sollen die Länder künftig ihre Kosten der Steuerverwaltung mit ihrem Steueraufkommen verrechnen können. Das setzt einen wirksamen Anreiz die Steuern effizient zu erheben. Als nächsten Schritt wollen wir für die Umsatzsteuer eine zentrale Steuerverwaltung verwirklichen. 
8.

Wir wollen den Umsatzsteuerbetrug wirksam bekämpfen
Bis zu 20 Milliarden Euro gehen dem Staat jährlich durch Umsatzsteuerbetrug verloren. Umsatzsteuerbetrug darf bei uns keine Chance mehr haben. Bund und Länder müssen die gesetzlichen Vorschriften zur Betrugsbekämpfung konsequent anwenden und alles dafür tun, dass die Möglichkeiten der Zusammenarbeit der zuständigen Behörden voll genutzt werden und die Ressourcen - also Personal, Sachausstattung, Software - im Kampf gegen den Umsatzsteuerbetrug optimal eingesetzt werden. Rechtliche Fragen des Datenzugriffs sind im Sinne einer effizienten Betrugsbekämpfung zu lösen.

9.  

Familie ist dort, wo Kinder sind. Diesen Grundsatz wollen wir auch im Familienleistungsausgleich stärker berücksichtigen. Das bisherige Ehegattensplitting wird durch eine Individualveranlagung ersetzt. Die Unterhaltsverpflichtungen zwischen den Ehegatten können pauschal mit 20.000 Euro pro Jahr weiterhin steuerlich abgezogen werden. Das Steuermehraufkommen von bis zu 3 Milliarden Euro soll  in  weitere Vergünstigungen für Kinder fließen. Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften werden wir auch steuerlich vollständig der Ehe gleichstellen. 

10.   

Wir wollen das Steuersystem bildungsfreundlich ausrichten: Investitionen in Sach- und in Humankapital sollen zukünftig steuerlich gleich behandelt werden. Konkret bedeutet das volle Abziehbarkeit von Bildungsaufwendungen und zeitlich unbegrenzten Verlustvortrag in die Folgejahre. Umfangreiche Bildungsinvestitionen sollen über mehrere Jahre verteilt abgeschrieben werden.


11.

Steuerliche Subventionen im Wirtschaftsbereich müssen stärker auf Beschäftigungs​gewinne in Deutschland konzentriert werden. Abschreibungsmöglichkeiten bei Filmfonds und Steuervergünstigungen im Schiffbereich (z.B. Schiffbau in Südkorea) wollen wir deshalb auf die in Deutschland produzierende Wirtschaft eingrenzen.
12. 

Die Mindeststeuer auf Gewinne großer und international tätiger Unternehmen wirkt seit diesem Jahr und ist ein voller Erfolg, wie die steigenden Körperschaft- und Gewerbesteuereinnahmen klar belegen. Wir wollen diese Mindeststeuer weiter ausbauen. Zukünftig sollen Unternehmen mindestens auf die Hälfte des laufenden Jahresgewinnes Steuern zahlen.

Das deutsche Steuerrecht bietet den Unternehmen umfangreiche Möglichkeiten, Aufwendungen steuerlich geltend zu machen. Das muss auf den Prüfstand. So ist es z.B. nicht einzusehen, warum die Kosten von Unternehmensverlagerungen ins Ausland vom deutschen Steuerzahler mitfinanziert werden. Deshalb wollen wir das Abzugsverbot für Aufwendungen (z.B. Betriebsverlagerungen), die im Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen entstehen (z.B. im Ausland erzielte Einnahmen) konsequenter umsetzen.
13.

Gerechte Besteuerung von Vermögen.
Wie der Beschluss der Partei vom Parteitag in Dresden am besten umgesetzt werden kann, diskutieren wir in Fraktion und Partei auch nach dem DIW-Gutachten intensiv weiter. Beim Thema Steuergerechtigkeit gehören für uns auch Reformen der Erbschafts- und der Grundsteuer dazu.

Wir wollen deshalb die Erbschaft- und Schenkungsteuer reformieren. Alle bisher unterbewerteten Vermögensarten werden an das Niveau der Marktwerte herangeführt. Wirtschafts- und sozialpolitisch gerechtfertigte Begünstigungen einzelner Vermögensarten und –werte werden durch Freibeträge offen ausgewiesen.
Wir wollen die Grundsteuer als kommunale Vermögensteuer reformieren und stärken. Dafür müssen Grund und Boden aktueller und realistischer bewertet werden. Durch die Reformen wollen wir darüber hinaus stärkere Anreize zur Nutzung innerstädtischer Brachen und zu versiegelungsarmer Bodennutzung setzen. 

14. 

Wir wollen Kapitalerträge konsequenter besteuern:

Hohe Kapitalerträge sind oft nur mit der Kapitalertragssteuer von grundsätzlich 30 Prozent bei Zinsen bzw. 20 Prozent bei Dividenden belastet, weil viele Steuerpflichtige mit höheren individuellen Steuersätzen die Kapitalerträge nicht korrekt in der Einkommensteuererklärung angeben. Außerdem gilt es private Veräußerungsgewinne konsequenter zu besteuern. Solange sich keine andere Möglichkeit ergibt, dieses Steuerschlupfloch zu schließen, wollen wir auch im Inland Kontrollmitteilungen einführen, die für ausländische Zinserträge ab Mitte nächsten Jahres sowieso die Regel sein werden.

15.

Wir wollen Erträge aus Vermietung und Verpachtung konsequenter besteuern.

Wir wollen die degressive Abschreibung im Mietwohnungsbau weiter einschränken. Auch sollen größere Instandsetzungs-, Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen nur noch über längere Zeiträume steuersparend abgeschrieben werden können.

16.

Fairer Steuerwettbewerb in Europa und weltweit – der legalen Steuerflucht begegnen.

Wir benötigen im EU-Binnenmarkt faire Wettbewerbsbedingungen und kein Steuerdumping. Je unterschiedlicher die ohnehin komplizierten Regelungen der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten sind, desto mehr Schlupflöcher und Besteuerungslücken gibt es. Wir unterstützen die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission für eine einheitliche konsolidierte Bemessungsgrundlage bei den Unternehmenssteuern.
Solange wir aber keinen wirklich fairen Steuerwettbewerb zwischen den Ländern haben, müssen wir den Anreiz für eine Verlagerung von Einkünften in Niedrig- oder gar Nichtsteuergebiete senken. Wir wollen deshalb in den Doppelbesteuerungsabkommen langfristig vom Freistellungs- zum Anrechnungsverfahren übergehen. Dies bedeutet, dass zukünftig jeder deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz im Inland mit seinem gesamten Welteinkommen nach deutschen Maßstäben voll steuerpflichtig wäre. Im Ausland bereits gezahlte Steuer wird auf die deutsche Einkommensteuer angerechnet, um Doppelbesteuerung zu vermeiden.

